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ZWECK UND
RICHTLINIEN

INHALT DER ANLAGE.

Artikel I Zweck und lnhalt

1 Die Anlagerichtlinien legen die Grundlagen des Stiftungsrates

für die Anlagestrategie und deren Umsetzung fest.

2 Das oberste Ziel der Stiftung ist die gewinnorientierte Anlage

und deren Verwaltung der ihr von den Anlegern anvertrauten

Vorsorgegeldern.

3 Die Anlagestrategie und deren Umsetzung werden nachste-

hend detailliert und nachvollziehbar hergeleitet.

4 Bei der Herleitung, Umsetzung und Überwachung der Anlage-

strategie wahrt die Stiftung die lnteressen ihrer Anlegern.

5 Die Anlagerichtlinien werden regelmässig vom Stiftungsrat

überprüft, jedoch mindestens einmal jährlich.

II ANLAGESTRATEGIE

Artikel 2 Grundlagen

Die Herleitung der Anlagestrategie basiert im Wesentlichen auf

den erzielbaren Marktrenditen, einer Einschätzung der Risikofähig-

keit und der Risikotoleranz der Anlagegruppe, finanzmarkttheore-

tisch fundierten Anlagegrundsätzen, einem definierten Anlageuni-

versum, den gesetzlichen Vorgaben sowie auf die auf das wirt-

schaftliche Umfeld abgestimmten Rendite-Risiko-Erwartungen der

Entscheidungsträger.

Artikel 3 Anlagegrundsätze

1 Anlagen erfolgen in Übereinstimmung mit den jeweils gelten-

den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, insbesondere

denjenigen der Verordnung über die Anlagestiftungen ("ASV")

und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und lnvalidenvorsorge (,,8W 2").

2 Die Anlagegruppe bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, das

Halten und die Veräusserung von lmmobilien in der Schweiz.

Dabei soll für die definierte Anlagestrategie eine markt- und ri-

sikogerechte Rendite für die Anleger erwirtschaftet werden.

3 Eine ausgewogene Diversifikation soll durch eine Differenzie-

rung von Regionen, Lagen und Nutzungsarten erreicht werden.

Wichtige Auswahlkriterien für die lnvestitionen sind dabei die

Attraktivität und Einschätzung der lnfrastruktur der jeweiligen

Standorte, deren prospektives Potential wie auch die erwarte-

ten Perspektiven aufgrund der vorherrschenden Zyklen (Markt

und Objekt).

4 Zur Ertragsoptimierung kann die Stiftung innerhalb der in die-

sem Reglement vorgegebenen Grenzen Fremdkapital einset-

zen.

Artikel 4 Anlagekonzept und Anlageziele
'l lnvestitionen erfolgen in Bestandsliegenschaften mit nachhal-

tigen Ertragsperspektiven wie auch in Bestandsliegenschaften

mit Entwicklungspotenz¡al (u.a. Modernisierung, Verdichtung,

Umnutzung).

2 Komplementär soll auch gezielt in Neubau- und Entwicklungs-

projekte investiert werden. Dabei kann auch in Grundstücke in-

vestiert werden, ftir die noch keine rechtskräftige Baubewilli-

gung vorliegt. Solche Grundstücke müssen jedoch in Bauzo-

nen im Sinne des Bundesgesetzes über die Raumplanung ge-

legen sein und über eine entsprechende Erschliessung verfü-

gen. lmmobilienprojekte können für den Eigenbestand ("ln-

vestment Development") als auch für den Verkauf ("Trade De-

velopment") entwickelt werden.

3 Als erweiterte Grundlage sollen Trends, welche durch ein stetig

wandelndes Marktumfeld entstehen und folglich auf die Nut-

zermärkte wie auch auf lnvestorenbedürfnisse Einfluss neh-

men, zur ldentifikation von neuen und chancenreichen lmmo-

bilieninvestitionsformen dienen.

4 Mittels eines ganzheitlichen und aktiven Managementansatzes

sowie der direkten Steuerung und Supervision von Projektvor-

haben verfolgt die Stiftung das Ziel, ihren Anlegern einen nach-

haltigen Mehrwert zu erwirtschaften.

Artikel 5 Risikofähigkeit und Risikotoleranz

1 Die Risikofähigkeit bezieht sich auf die objektive Fählgkeit der

Anlagegruppe, trotz möglicher marktbedingten Einflüssen und

den damit verbundenen Wert- und Ertragsschwankungen die

langfristig festgelegten Zielvorgaben zu erreichen.

2 Die Risikotoleranz entspr¡cht dem Überzeugungsgrad des Stif-

tungsrates, in welchem Ausmass Wert- und Ertragsschwan-

kungen im Rahmen des vorliegenden Reglements akzeptiert

werden sollen.

Artikel 6 lmmobilienanlagen

1 Die Anlagegruppe investiert unter Beachtung einer angemes-

senen Risikoverteilung grundsätzlich in direkt gehaltene Lie-

genschaften in der Schweiz.

2 Eine ausgewogene Diversifikation soll durch eine Differenzie-

rung von Regionen, Lagen und Nutzungsarten erreicht werden.

Wichtige Auswahlkriterien für die lnvestitionen sind dabei die

Attraktivität und Einschätzung der lnfrastruktur der jeweiligen

Standorte, deren prospektives Potential wie auch die erwarte-

ten Perspektiven aufgrund der vorherrschenden Zyklen (Markt

und Objekt).

3 Die Anlagegruppe investiert in folgende Anlageklassen:

Bestandsl iegenschaften

a Wohnliegenschaften

b Liegenschaften mit Wohncharakter (bspw. Wohnen im Al-

ter, Studentenwohnen, Serviced Aparlments, Gesund-

heitsimmobilien), aber ohne lnvestitionen in Betreiberge-

sellschaften

c Kommerziell genutzte Liegenschaften (bspw. Büro, Retail,

Gewerbe, Beherbergun g, Logistik)

d GemischtgenutzteLiegenschaften
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e Liegenschaften mit Sanierungs-, Umnutzungs- oder Ent-

wicklungspotenzial

Neubau- und Entwicklungsprojekte

f BewilligteNeubauprojekte

g Bewilligungsfähige Neubauprojekte

4 Liegenschaften können im Allein-, und/oder Miteigentum sowie

auch im Baurecht erworben werden. Dabei sind allfällige Anla-

gerestriktionen zu beachten.

5 Die Anlagegruppe kann auch Liegenschaften, welche in einer

lmmobilienaktiengesellschaft gehalten werden, erwerben

(Share Deal), sofern die lmmobilienaktiengesellschaft im Al-

leineigentum gehalten wird; diesfalls handelt es sich um eine

Tochtergesellschaft mit Anlagecharakter, deren Zweck einzig

im Erwerb, im Verkauf, in der Vermietung oder der Verpach-

tung eigener Grundstücke bestehen darf .

6 Anlagen in landwirtschaftliche Grundstücke sind nicht gestat-

tet.

Artikel 7 Anlagerestriktionen

1 Folgende Restriktionen sind im Rahmen der lnvestitionspolitik

zu beachten:

a Der Verkehrswert eines Grundstückes darf höchstens 15%

des Vermögens der Anlagegruppe betragen. Siedlungen,

die nach den gleichen baulichen Grundsätzen erstellt wor-

den sind, sowie aneinandergrenzende Parzellen gelten als

ein einziges Grundstück.

b Unbebaute Grundstücke sind nur zulässig, sofern sie er-

schlossen und die Voraussetzungen für eine umgehende

Überbauung erfüllen. lnvestitionen in noch nicht baubewil-

ligte Projekte sind zulässig, sofern das Grundstück in einer

Bauzone im Sinne des Bundesgesetzes über die Raumpla-

nung gelegen ist.

c Der Verkehrswert von Grundstücken in Miteigentum ohne

Mehrheit der Miteigentumsanteile und Stimmen darf ge-

samthaft höchstens 30% des Vermögens der Anlage-

gruppe betragen.

d Anlagen in Liegenschaften mit Wohnnutzung (vgl. vorne

Art. 3 Abs. 3 Bst. a und b) sollen mindestens 60% betragen

(gemessen am Gesamtmietertrag).

e Bauland, angefangene Bauten sowiesanierungsbedürftige

Objekte dürfen gesamthaft höchstens 30% des Vermögens

der Anlagegruppe betragen.

f Anlagen in lmmobilien erfolgen primär in Form von Direkt-

anlagen. Ergänzend kann unter Beachtung der Grenzen

von Art. 30 Abs. 3 ASV in Kollektivanlagen und bis zu einer

Grenze von 5% pro Gesellschaft in kotierte Beteiligungsge-

sellschaften investiert werden, sofern deren Zweck einzig

der Erwerb und Verkauf oder die Vermietung und Verpach-

tung eigener Grundstücke und deren Überbauung in der

Schweiz ist. Solche Anlagen können insgesamt bis zu einer

Grenze von maximal 20% des Vermögens der Anlage-

gruppe vorgenommen werden.

2 Die Anlagevorschriften sind grundsätzlich stets einzuhalten.

Sollten sich durch Käufe oder Verkäufe oder markante Markt-

veränderungen Üþerschreitungen oder Abweichungen erge-

ben, sind die zur Wiederherstellung der reglementkonformen

Situation erforderlichen Massnahmen im Sinne der Anleger

und der Anlagepolitik und den Umständen entsprechend ein-

zuleiten.

3 lm Rahmen derAufbauphase (5Jahre) derAnlagegruppe kann

von den vorliegenden Bestimmungen abgewichen werden.

4 Von den Anlagerichtlinien darf nur im Einzelfall und befristet

abgewichen werden, wenn das lnteresse der Anleger eine Ab-

weichung dringend edordert und der Präsident des Stiftungs-

rats der Abweichung zustimmt. Die Abweichungen sind im An-

hang der Jahresrechnung offenzulegen und zu begründen.

Artikel 8 Finanzanlagen

1 Die liquiden Mittel (CHF) können in Form von Bankguthaben

auf Sicht und auf Zeit sowie in Form von Geldmarktaljagen

(inkl. Obligationen mit einer Restlaufzeit von max. 12 Monaten)

bei inländischen Schuldnern gehalten werden. Zur Sicherstel-

lung von bevorstehenden Bauvorhaben oder bei fehlenden An-

lagemöglichkeiten kann das Vermögen auch in auf CHF lau-

tende Forderungspapiere von Schuldnern in der Schweiz mit

einer Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten angelegt werden.

2 Bei Geldmarktanlagen muss das kurzfristige Rating des

Schuldners mindestens ein A-1 (S&P), P-1 (Moody's) oder F1

(Fitch) betragen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für

Obligationenanlagen ein A (S&P), A2 (Moody's) oder A (Fitch).

Das Durchschnittsrating der Obligat¡onen muss mindestens A+

(S&P), A1 (Moody's) oder A+ (Fitch) betragen. Das Halten von

Positionen, die nach dem Kauf zurückgestuft werden, ist ge-

stattet, sofern dies den Anlegerinteressen dient.

Artikel 9 Portfoliofinanzierung

1 Die Belehnung von Grundstücken ist zulässig und richtet sich

nach Art. 27, Absatz 5 ASV. Die Belehnungsquote darf im

Durchschnitt aller Grundstücke, die von der Anlagegruppe di-

rekt gehalten werden, ein Drittel (33.33%) des Verkehrswertes

der Grundstücke nicht überschreiten. Die Belehnungsgrenze

kann ausnahmsweise und vorübergehend auf 50% erhöht wer-

den, wenn dies zur Wahrung der Liquidität erforderlich ist und

im lnteresse der Anleger liegt.

Art¡kel 10 Bewertung und Rechnungslegung

1 Jede Liegenschaft resp. jedes Grundstück, das die Gesell-

schaft erwerben oder veräussern will, wird durch den manda-

tierten, unabhängigen Schätzungsexperten bewertet.

2 Der Verkehrswert der Liegenschaften wird im Rahmen des

Jahresabschlusses vollumfänglich risiko- und marktgerecht
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durch den unabhängigen Schätzungsexperten bewertet. Die

Ergebnisse werden im Geschäftsbericht offengelegt.

3 Die Bewertung erfolgt im Wesentlichen auf Basis der,,Discoun-

ted-Cash-Flow"-Methode (DCF).

4 Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung der Aktiven und

Passiven erfolgt nach den Fachempfehlungen zur Rechnungs-

legung Swiss GAAP FER.

Artikelll Liquiditätsrisiko

1 Auf eine genügende Liquiditåt wird stets geachtet, um eine je-

derzeitige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Der Liquiditäts-

bedarf wird laufend geplant und überwacht.

2 Die Anlagegruppe investiert in lmmobilienanlagen in einem

Ausmass, welches die Umsetzbarkeit der definierten Anlage-

strategie sowie die Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellt. De-

vestitionen sind im Rahmen der Liquiditätssteuerung jederzeit

möglich.

III SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12 Anderungen der Anlagerichtl¡n¡en

1 Die Anlagerichtlinien können durch den Stiftungsrat geändert

oder ergänzt werden. Änderungen sind den Anlegern und an-

deren interessierten Parteien in geeigneter Form mitzuteilen.

Artikell3 lnkrafttreten

1 Die vorliegenden Anlagerichtlin¡en treten durch Beschluss vom
'f 4. Februar 201 9 des Stiftungsrats per sofort in Kraft.

Zug, 14. Februar 201 9

Fundamenta Group lnvestment Foundation

Dr. Wolf S. Sei
Präsident des ungsrats

Daniel Kuster
Mitglied des Stiftungsrats, Geschäftsführer
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